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Einwilligung in die Verarbeitung von Fotos und 
personenbezogenen Daten  

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Für die Erstellung der Foto-Schülerausweise, das Anlegen von Profilbildern im elektronischen 
Klassenbuch WebUntis sowie die Verwendung von Bildern auf der Schulhomepage sowie in 
sozialen Medien ist es erforderlich, dass eine ausdrückliche Einwilligung der betroffenen 
Personen vorliegt. Diese Einwilligung stellt sicher, dass die Persönlichkeitsrechte der Schüler 
respektiert und ihre Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen geschützt werden. 
 
Veröffentlichende Schule: 
 

Name der Schule/Ort Taunusschule 

Anschrift Gisbert-Lieber-Str. 12 - 14 

Telefon 0 64 34 - 80 17 

E-Mail-Adresse sekretariat@taunusschule-bc.de 

Verantwortliche/-r Frank Wellstein, Schulleiter 

 

Datenschutzbeauftragte/-r 
der Schule Enis Bulut 

Telefon 0 64 34 - 80 17 

E-Mail-Adresse datenschutzbeauftragter@taunusschule-bc.de 

 
 

Informationen der Schule:  
 

1.) Ziel und Zweck der Daten- bzw. Bildverarbeitung 
 
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 
personenbezogen, wenn sinnvoll – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir 
beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von 
Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos 
kommen hier etwa Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, 
(Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder ein „Tag der offenen Tür" in Betracht. 
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Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre und gegebenenfalls auch Eure Einwilligung einholen. 
Die Schulleitung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Veröffentlichung und die Einwilligung 
hierzu absolut freiwillig sind und dass personenbezogene Daten nicht ohne Einwilligung 
veröffentlicht werden. 
 
Welche Bilder werden von der Schule gemacht? 
 
Wir veröffentlichen bzw. verwenden Bilder aus allen Bereichen des Schullebens, zum Beispiel 
von besonderen Schulveranstaltungen wie Schulfesten, Projekttagen, Feiern, aber auch von 
Klassenveranstaltungen, von Preisträgern bei Wettbewerben, Sportveranstaltungen, von 
Besuchen außerschulischer Partner und vielem mehr. Auf diesen Bildern sind die Mitglieder 
unserer Schulgemeinde zu sehen, zum Teil „in Aktion“, etwa beim Experimentieren oder 
Musizieren – aber auch zum (Gruppen-)Foto aufgestellt, etwa die Preisträger des 
Vorlesewettbewerbs. Darüber hinaus können zum Beispiel Bilder von Schülerprodukten wie 
Zeichnungen, Skulpturen, Lesetagebüchern o.ä. entstehen.  
Im Schulalltag werden Schülerausweise etwa zur Ausleihe der Schulbücher bzw. zur 
individuellen Ausleihe in der Mediathek gebraucht. Außerdem können sich die Schülerinnen 
und Schüler der Taunusschule damit bei außerschulischen Anlässen als Schüler/-in 
ausweisen. Zum Teil werden beim elektronischen Klassenbuch WebUntis Fotos hochgeladen.  
 
Wozu werden diese Bilder verwendet?  
 
Veröffentlicht werden diese Bilder auf der Homepage der Taunusschule und sie werden an die 
lokale Presse weitergegeben, die sehr an unseren Aktivitäten interessiert ist, jedoch nicht 
immer persönlich anwesend sein kann. Aus diesem Grund bittet sie uns regelmäßig um 
Berichte und Fotos. Darüber hinaus erstellen wir Broschüren und Präsentationen, die über 
unsere Schule informieren und die Sie vielleicht selbst schon bei den Informationsabenden in 
der Hand gehalten haben. Grundsätzlich dienen diese Bilder auch der Dokumentation des 
Schullebens über die Jahre hinweg und können für die Schulchronik verwendet werden. 
Darüber hinaus wird ein Teil der Bilder – ausgewählt nach strengen Kriterien – auf dem 
offiziellen Instagram-Account der Taunusschule veröffentlicht, um unsere Schulgemeinschaft 
und deren Aktivitäten einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren und das Schulleben digital 
festzuhalten.  
 
Warum werden diese Bilder veröffentlicht bzw. verwendet?  
 
Würdigung: Ein wichtiger Aspekt ist die Würdigung der Arbeitsergebnisse bzw. des 
Engagements unserer Schüler. Leistungen können und sollen nicht nur über Noten gewürdigt 
werden, sondern auch über Anerkennung. Dazu zählt neben dem individuellen Lob auch, dass 
besondere Leistungen einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Zum Beispiel 
veröffentlichen wir Berichte und Fotos über den jährlichen Vorlesewettbewerb der 6. Klassen 
oder von Sport-Wettkämpfen, etwa Jugend trainiert für Olympia, vom Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen oder Spendenaktionen. Diese Berichte leben von den damit verbundenen 
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Bildern sowie von den Gesichtern und Namen der Schüler/-innen, die hier etwas Besonderes 
geleistet haben.  
 
Information: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Präsentation unseres Schullebens, der 
pädagogischen und fachlichen Arbeit nach außen. Eltern, die – wie Sie jetzt auch – ihre Kinder 
an der Taunusschule anmelden wollen, können sich so ein besseres Bild von unserer Schule 
machen. Wohin gehen Exkursionen? Wo liegen die Schwerpunkte der Schule? Welche 
besonderen Veranstaltungen gibt es? Für welchen sozialen Zweck engagiert sich die Schule?  
Was genau wird in den Arbeitsgemeinschaften gemacht? Neben Presse, Homepage und 
Social Media werden Fotos also auch für interne Publikationen der Schule, z.B. Infobroschüren 
für Eltern von Viertklässlern, genutzt. Unsere Präsenz auf der Social-Media-Plattform 
Instagram ermöglicht es uns, aktuelle Informationen zu Veranstaltungen, Terminen und 
schulischen Neuerungen schnell und unkompliziert zu verbreiten, was die Kommunikation 
zwischen der Schule und Elternhaus sowie insbesondere der Schülerschaft erheblich 
vereinfacht.  
 
Lernen: Nicht zuletzt gestalten unsere Schüler diese Veröffentlichungen aktiv mit, indem sie 
selbst Fotos machen und Berichte schreiben. Die Schüler lernen dabei als 
„Nachwuchsjournalisten“ ganz praktisch und erhalten Bestätigung durch diejenigen, die die 
Veröffentlichungen gesehen haben.  
 
Dank an Unterstützer: Mit einer Dokumentation durch Fotos würdigen wir auch die 
Unterstützung schulfremder Personen, zum Beispiel von örtlichen Gewerbetreibenden, die 
etwa Trikots oder Preise bei Wettbewerben sponsern, oder engagierte Eltern, zum Beispiel 
beim Gesunden Frühstück.  
 
Förderung der Schulgemeinschaft: Insbesondere der schulische Instagram-Kanal hat das 
Ziel, den Zusammenhalt innerhalb der Schulgemeinschaft zu stärken, indem Schüler, Lehrer, 
Eltern und Ehemalige auf einer gemeinsamen Plattform interagieren können. Zudem können 
sich Schüler aktiv einbringen, indem sie Inhalte erstellen oder Vorschläge für Posts machen. 
Dies fördert Kreativität und Verantwortungsbewusstsein und sie lernen durch die Begleitung 
der den Kanal betreuenden Lehrkräfte einen verantwortungsvollen und sinnvollen Umgang mit 
Social Media. 
 
Muss mein Kind mitmachen?  
 
Kein Schüler wird gezwungen, auf einem Bild der Schule zu erscheinen. Möchte Ihr Kind nicht 
auf einem Foto abgebildet sein, wird das von der Taunusschule natürlich akzeptiert. Ihr Kind 
sagt dies einfach bzw. geht einfach aus dem Bild. Außerdem werden unvorteilhafte Bilder 
selbstverständlich nicht verwendet. Sollte doch ein Bild auf der Schulhomepage oder bei 
unserem Social-Media-Kanal erscheinen, das nicht gefällt, dann nehmen wir es unkompliziert 
wieder herunter, wenn Sie oder Ihr Kind dies wünschen.  
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Wir würden uns daher freuen, wenn alle Schüler bzw. Eltern mit der Veröffentlichung 
und Verwendung von Fotos einverstanden sind. Sollten Sie als Eltern jedoch nicht damit 
einverstanden sein, dass Ihr Kind auf Fotos der Schule abgebildet ist und diese Fotos im 
vorgenannten Sinne verwendet werden, so ist es wichtig und hilfreich, dass Ihr Kind über diese 
Entscheidung Bescheid weiß und dies dem Fotografen vor Anfertigung des Fotos mitteilen 
kann. 
 
 

2.) Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis 
 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten – hierunter fallen 
auch digitale Fotos – jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert 
werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen" aufgefunden 
werden. Ebenso wie bei Ihrer privaten Internetnutzung per Computer oder Smartphone kann 
dabei nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit 
weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
 
 

3.) Freiwilligkeit, Widerruf, Löschung  
 
Alle Einwilligungen sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem eventuellen späteren 
Widerruf der Einwilligung entstehen Ihnen oder Dir keine Nachteile. 
 
Die Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der 
Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder der Daten(-arten), Fotos oder Videos 
bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
 
Ausnahme: Bei schulischen Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald 
der Druckauftrag erteilt ist.  
 
Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben 
genannten Zwecke verwendet und von der Schulhomepage bzw. dem Social-Media-Kanal bei 
Instagram gelöscht.  
 
Wenn auf der Grundlage Ihrer Einverständniserklärung Fotos bereits an die Presse übermittelt 
wurden oder von der Presse bei einem Vor-Ort-Termin gemacht wurden, liegt es nicht mehr in 
der Hand der Schule, dass diese Fotos im Falle eines nachträglichen Widerrufs Ihrer 
Einverständniserklärung nicht veröffentlicht werden.  
 
Die hier eingeholte Einwilligung zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten gilt 
im Rahmen der Schulchronik über die Dauer der Schulzugehörigkeit hinaus. Die 
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Verpflichtung der Schule, die personenbezogenen Daten im Falle eines teilweisen oder 
vollständigen Widerrufs zu löschen, wird hiervon selbstverständlich nicht berührt.  
 
Gegenüber der Schule bestehen gemäß Art. 15 ff. DS-GVO das Recht auf Auskunft über Ihre 
oder Deine personenbezogenen Daten, ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung, ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) sowie 
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO). Zudem steht Ihnen oder Dir 
ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Hessischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit, zu. 
 
Bad Camberg, den 01.03.2026  
 
 
 
 
Frank Wellstein 
Schulleiter 
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Datenschutzerklärung der Taunusschule Bad Camberg Einwilligung 
 

 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin/des Schülers 
 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten/Fotos 
 
Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen 
Daten einschließlich Fotos in folgenden Medien ein (Zutreffendes bitte ankreuzen!):   

 
� Aushänge, Infostände, Broschüren etc. der Schule 
� Örtliche Presse (z.B. Camberger Anzeiger, Nassauische Neue Presse) 
� Schulhomepage: www.taunusschule-badcamberg.de  
� Social Media (aktuell Instagram: @taunusschule_badcamberg; reine Veröffentlichung 

von Fotos, keine sensiblen personenbezogenen Daten wie Namen oder Wohnort)  
 

Mit einer Einwilligung zu allen vier Punkten erleichtern Sie uns die Arbeit im Alltag sehr. Wir 
versichern, verantwortungsvoll mit den Daten der Schüler/-innen umzugehen, indem z.B., 
wann immer möglich, das Fotografieren vorher mit den Schüler/-innen persönlich 
abgesprochen wird. Für den Fall, dass kein oder nur ein teilweises Einverständnis abgegeben 
wird, bitten wir darum, dass auch die Kinder darüber informiert sind.  

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden, soweit es 
vorgesehen ist, lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den 
Fotos keine Namensangaben beigefügt.  

Die Eltern der Schülerin oder des Schülers erhalten eine Kopie dieser 
Einwilligungserklärung.  

Hat zusätzlich auch die Schülerin oder der Schüler selbst eine Einwilligungserklärung 
abgegeben, so erhält sie oder er eine eigene Kopie. 

Das Original ist zur Schülerakte zu nehmen. 

 
…………………………………… 
Ort, Datum       
 
…………………………………………………………   und 
Unterschrift eines Elternteils oder beider Eltern  
bzw. der/des volljährigen Schülerin/Schülers 
 
………………………………………………………………………………… 
ab dem 14. Lebensjahr: Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

http://www.taunusschule-badcamberg.de/

